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Änderungsantrag 4
Markéta Gregorová
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A10-0040/2026
Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2021/1232 hinsichtlich der Verlängerung ihrer Geltungsdauer
(COM(2025)0797 – C10-0370/2025 – 2025/0429(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel -1
Verordnung (EU) 2021/1232
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel -1
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2021/1232 erhält 
folgende Fassung:
a) die Verarbeitung
i) unbedingt erforderlich ist, damit eine 
spezielle Technologie zum alleinigen 
Zweck der Aufdeckung und Entfernung 
von bekanntem Online-Material über 
sexuellen Missbrauch von Kindern und 
der Meldung dieses Materials an 
Strafverfolgungsbehörden und 
Organisationen, die im öffentlichen 
Interesse gegen sexuellen Missbrauch von 
Kindern vorgehen, verwendet werden 
kann;
ii) verhältnismäßig ist und auf 
Technologien beschränkt bleibt, die von 
Anbietern zu dem unter Ziffer i 
genannten Zweck verwendet werden;
iii) auf Inhaltsdaten beschränkt ist, die 
für den unter Ziffer i genannten Zweck 
unbedingt erforderlich sind;
iv) auf das, was für den unter Ziffer i 
genannten Zweck unbedingt erforderlich 
ist, beschränkt ist;
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Begründung

Beschränkung auf bekanntes Material, da die Fehlerquoten (falsch positive Ergebnisse) für 
die Aufdeckung von zuvor unbekanntem Material zu hoch sind und ohnehin kein 
Kommunikationsanbieter versucht, Grooming aufzudecken.
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6.3.2026 A10-0040/5

Änderungsantrag 5
Markéta Gregorová
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A10-0040/2026
Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2021/1232 hinsichtlich der Verlängerung ihrer Geltungsdauer
(COM(2025)0797 – C10-0370/2025 – 2025/0429(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel -1 a (neu)
Verordnung (EU) 2021/1232
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel -1a
In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2021/1232 wird 
folgende Ziffer eingefügt:
ia) zielgerichtet, spezifisch und auf 
einzelne Nutzer oder eine bestimmte 
Gruppe von Nutzern als solche oder als 
Abonnenten eines bestimmten 
Kommunikationskanals beschränkt ist, 
bei denen hinreichende Gründe für die 
Annahme vorliegen, dass sie – auch 
indirekt – mit Material über sexuellen 
Missbrauch von Kindern in Verbindung 
stehen, und die die zuständige 
Justizbehörde identifiziert hat;

Or. en

Begründung

Die Änderung entspricht dem Mandat des Parlaments für die langfristige Verordnung.
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6.3.2026 A10-0040/6

Änderungsantrag 6
Markéta Gregorová
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A10-0040/2026
Birgit Sippel
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2021/1232 hinsichtlich der Verlängerung ihrer Geltungsdauer
(COM(2025)0797 – C10-0370/2025 – 2025/0429(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel -1 b (neu)
Verordnung (EU) 2021/1232
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel -1b
In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2021/1232 wird 
folgende Ziffer eingefügt:
ib) nicht bei interpersoneller 
Kommunikation erfolgt, bei der Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung verwendet wurde 
oder wird;

Or. en

Begründung

Die Änderung entspricht dem Mandat des Parlaments für die langfristige Verordnung.


